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GOTHEN 317

Das wichtigste wäre in dem überlieferten gesang noch die gothische

spur zu erkennen; schon byzantinische ausleger scheinen auf ahwegen

geralhen, so wenig die zwischen fremde ausdrücke einlaufenden lateini

schen und griechischen zu bezweifeln sind, mich zog die Übereinkunft

des vorkommenden Wortes rovXßtXe mit dem dakischen pflanzennamen

rovXßrjXu (s. 206) an, und sogar oeßaxfßa vergliche sich in erster

hälfte zu der pflanze Gtßa (s. 213.)* doch mag dabei hloszer zufall

wallen, da sich gar keine anwendung von blumen oder kräutern ergibt

oder im gesang eines bewafneten wahrscheinlich ist. bei dem sich

wiederholenden yvßiXovg yvßtluQeg läge zwar lat. jubilum jubilaris
nah und die glosse hat es auch xQuvytf aufgefaszt; doch gestattet ein

gothisches weihnachtslied unmittelbar an das goth. jiuleis, ags. giuli,

alln. jul (s. 106) zu denken und einen ausruf iov sogar mit jubilo in

Verbindung zu setzen. Varro 6, 68 leitet jubilare aus dem gemeinen 453

volksruf: io bucco 1 quis me juhilat? wie unser jauchzen, ahd. juwan

juwizan (Graff 1, 578) von ju, juch! stammt, alle diese interjectio—
nen könnten ursprünglich eine anrufung der sonne gewesen sein, die

nachher gekürzt wurde. Beim anschlagen der Schilde sollen beide

Gothen rovX rovl gerufen haben, wo ein yovX oder yvßik völlig an

seiner stelle gewesen wäre; denn kaum gehört zu tovX das golh. tul-

gus fortis, firmus, alts. tulgo valde, forliler, und wie leicht verwech
selten sicli L und T.

Bei so lebhaftem und vielfachem verkehr der Gothen mit Griechen

und Römern von frühster zeit an hätten, sollte man glauben, der auf-

bewahrung golhischer Sprachdenkmäler genug wege zu gebot gestan
den, und es ist auch wol die möglichkeit, dasz unmittelbar nach dem

Übergang der Westgolhen zum chrislenthum Ulfilas mit solchem erfolg

die Verdeutschung der heiligen schrift unternehmen konnte, einer höhe

ren bildsamkeit des gothischen volles beizumessen, wie sie durch jene

nachbarschaft des römischen reichs gefördert war. Dennoch sind, gleich

den von Ovid versuchten getischen gedichten, auch, was noch weit

mehr zu bedauern ist, die lebendigen heldenlieder des gothischen volles,

deren dasein Iornandes bezeugt, untergegangen; niemand hat sie jemals

niedergeschrieben. Iornandds cap. 11, oder sein gewährsmann, ver

sichert uns, dasz wenigstens der Gothen gesetze in schrift gebracht

worden seien: quas (proprias leges) usque nunc conscriptas bellagines

liuncupant; bellagines scheint bilageineis Satzungen von bilagjan, wie

analageineis faurlageineis von analagjan faurlagjan. mit diesen gesetzen
könnte er, obwol unter Ostgothen lebend, auf die westgothische un

ter könig Eurich, also zwischen 466—484 begonnene samlung zielen,

Isidors chronik sagt ausdrücklich: sub hoc rege Golhi legum instituta

scriptis habere coeperunt, antea tantum moribus et consuetudine tene-

* sollte der glossator bei oeßavdßa: eavrovs svoxoXovvxss das slaviscbe

sebe = selbst im sinn gehabt haben? die andere glosse deutet aus dem hebräi

schen asßa durch xa&amp;ioov, y.ißa durch cos naQsyävov, was ich dahin gestellt
sein lasse.


